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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Ückeritz - Gemeindevertretung Ückeritz

Beschlussvorlage-Nr:
GVUe-0712/20

Beschlusstitel:
Beratung und Beschlussfassung zum Vorentwurf, zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange, der 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Ückeritz

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Zander

Datum:
25.02.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 02.03.2020 Bauausschuss Ückeritz Vorberatung
Öffentlich 26.05.2020 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seebad Ückeritz beschließt den Vorentwurf der 2. 
Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ückeritz für den Bereich 
"Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6" in der vorliegenden Form mit 
Planzeichnung (Teil A) und Begründung (Teil B) in der Fassung 02-2020.

1. Geltungsbereich
Das Plangebiet grenzt östlich an das Naturschutzgebiet „Wockninsee“. Im Norden und 
Westen schließen direkt die Wockninstraße und ein Waldgebiet, „Kleine Heide“ genannt, an. 
Im Süden wird das Plangebiet durch ein brach liegendes Gelände eines ehemaligen 
Kinderferienlagers abgegrenzt.

Gemarkung: Ückeritz
Flur: 1
Flst. 130/1
Flur: 2
Flst.: 587/2 (teilw.)
Fläche: 0,32 ha
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2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung
Planungsanlass zur Einleitung dieses Planverfahrens ist die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 
6“. Vorgesehen ist darin die Ausweisung eines Sondergebietes, das der Erholung dient 
gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO. 
Die Gemeinde Seebad Ückeritz verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird darin als Weißfläche 
dargestellt. Die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erholung dient, weicht somit von 
der Darstellung des Flächennutzungsplans ab. 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB ist somit die 2. Ergänzung 
des Flächennutzungsplans erforderlich.

3. Natur- und Umweltschutz
Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange 
des Umweltschutzes im Rahmen einer Umweltprüfung zu überprüfen. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung werden im Umweltbericht dargestellt, welcher einen gesonderten Teil der 
Begründung bildet (§ 2 a BauGB). 
Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter 
Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine 
angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig.

4. Auslegung und Beteiligung
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB soll durch 
Offenlegung der Vorentwurfsunterlagen in der Fassung von 02-2020 sowie der nach 
Einschätzung der Gemeinde Ückeritz wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats erfolgen. Die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB, sowie die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB sind mit der Bitte um Stellungnahme zu beteiligen.

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

 

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Ückeritz 9 9 X 9
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Beschlussblatt
 (Beratungsverlauf der Vorlage GVUe-0712/20)

Beschluss:

16.06.2020 Gemeindevertretung Ückeritz
SI/2020/485/071

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seebad Ückeritz beschließt den Vorentwurf der 2. 
Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ückeritz für den Bereich 
"Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6" in der vorliegenden Form mit 
Planzeichnung (Teil A) und Begründung (Teil B) in der Fassung 02-2020.

1. Geltungsbereich
Das Plangebiet grenzt östlich an das Naturschutzgebiet „Wockninsee“. Im Norden und 
Westen schließen direkt die Wockninstraße und ein Waldgebiet, „Kleine Heide“ genannt, an. 
Im Süden wird das Plangebiet durch ein brach liegendes Gelände eines ehemaligen 
Kinderferienlagers abgegrenzt.

Gemarkung: Ückeritz
Flur: 1
Flst. 130/1
Flur: 2
Flst.: 587/2 (teilw.)
Fläche: 0,32 ha

Geltungsbereich der 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ückeritz

2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung
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Planungsanlass zur Einleitung dieses Planverfahrens ist die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 
6“. Vorgesehen ist darin die Ausweisung eines Sondergebietes, das der Erholung dient 
gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO. 
Die Gemeinde Seebad Ückeritz verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird darin als Weißfläche 
dargestellt. Die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erholung dient, weicht somit von 
der Darstellung des Flächennutzungsplans ab. 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB ist somit die 2. Ergänzung 
des Flächennutzungsplans erforderlich.

3. Natur- und Umweltschutz
Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange 
des Umweltschutzes im Rahmen einer Umweltprüfung zu überprüfen. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung werden im Umweltbericht dargestellt, welcher einen gesonderten Teil der 
Begründung bildet (§ 2 a BauGB). 
Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter 
Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine 
angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig.

4. Auslegung und Beteiligung
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB soll durch 
Offenlegung der Vorentwurfsunterlagen in der Fassung von 02-2020 sowie der nach 
Einschätzung der Gemeinde Ückeritz wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats erfolgen. Die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB, sowie die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB sind mit der Bitte um Stellungnahme zu beteiligen.

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.
Beschluss-Nr.: GVUe-0712/20
Ja-Stimmen: 9

GVUe-0712/20 ungeändert beschlossen

Kindler
Bürgermeister Siegel


